
Öffentliche Orte 

§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.  

(3) Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie 
beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, 
kann davon ausnahmsweise abgewichen werden. 

 

Kundenbereiche 

§ 2. (1) Beim Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. (1a) Beim 
Betreten des Kundenbereichs von Apotheken ist zusätzlich eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Die Betreiber sowie deren Mitarbeiter haben 
bei Kundenkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung 
zu tragen. 

 (2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung der Mindestabstand von einem Meter zwischen 
Kunden und Dienstleister nicht eingehalten werden, ist dies nur zulässig, wenn durch geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

 
 (3) Abs. 1 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung 
anzuwenden. 

 (4) Abs. 1 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzuwenden. 

 

Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Ausflugsschiffe, Seil- und Zahnradbahnen 

 

§ 4. (1) Die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen 
befördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe, für Aus- und 
Weiterbildungsfahrten, sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als 
Massenbeförderungsmittel gelten.  

(2) Abweichend von Abs. 1 ist zusätzlich für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie für 
Schülertransporte im Sinne der §§ 30a ff Familienlastenausgleichsgesetz 1967, für Transporte von 
Personen mit besonderen Bedürfnissen und für Kindergartenkinder-Transporte § 1 Abs. 3 sinngemäß 
anzuwenden.  

 

 

 

 



Gastgewerbe 

 

§ 6. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in 
dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig.  

(2) Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 
und 01.00 des folgenden Tages zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(8) Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der 
Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand 
von mindestens einem Meter einzuhalten. Beim Verlassen des Verabreichungsplatzes hat der Kunde 
gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten.  

 

Sport 

 

§ 8. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist unter den 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zulässig. Für Freiluftbereiche von Sportstätten gilt § 1 Abs. 1.  

(2) Bei der Sportausübung auf Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017 ist gegenüber Personen, die 
nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Dieser 
Abstand kann kurzfristig unterschritten werden.  

(3) Bei der Sportausübung durch Spitzensportler gemäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des 
Behindertensports, kann der Abstand von zwei Metern unterschritten werden, wenn ein 
verantwortlicher Arzt ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-
Präventionskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos ausgearbeitet hat und der dessen 
Einhaltung laufend kontrolliert. Bundesrecht konsolidiert  
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Vor erstmaliger Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch molekularbiologische 
Testung nachzuweisen, dass Sportler, Betreuer und Trainer SARS-CoV-2 negativ sind. Bei 
Bekanntwerden einer SARS-CoV2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer ist in den 
folgenden 14 Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle 
Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen von SARS-CoV-2 zu 
unterziehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veranstaltungen 
 
 

§ 10. (1) Als Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung gelten insbesondere geplante 
Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen 
Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, 
Hochzeiten, Begräbnisse, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vernissagen, Kongresse, Angebote der 
außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit, Schulungen und Aus- und Fortbildungen.  

(2) Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sind untersagt. Mit 1. Juli 2020 sind Veranstaltungen 
mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis zu 250 
Personen und im Freiluftbereich mit bis zu 500 Personen zulässig. Mit 1. August 2020 sind 
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit 
bis zu 500 Personen und im Freiluftbereich mit bis zu 750 Personen zulässig. Personen, die zur 
Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, sind in diese Höchstzahlen nicht einzurechnen. Für 
das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken an Besucher sowie für die 
Sperrstundenregelung gilt § 6. 

(6) Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ist ein Abstand von 
mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben 
oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören, einzuhalten. Kann dieser Abstand auf 
Grund der Anordnungen der Sitzplätze nicht eingehalten werden, sind die jeweils seitlich daneben 
befindlichen Sitzplätze freizuhalten, sofern nicht durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko minimiert werden kann.  

(7) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß Abs. 6 in geschlossenen Räumen ist eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Dies gilt nicht, 
während sich die Besucher auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen aufhalten. Wird der Abstand von 
einem Meter trotz Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze gemäß Abs. 6 seitlich 
unterschritten, ist jedoch auch auf den zugewiesenen Sitzplätzen eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern nicht durch andere geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann oder es sich um Personen handelt, 
die im gemeinsamen Haushalt leben oder derselben Besuchergruppe angehören.  

(10) Für Teilnehmer an Proben und Mitwirkende an künstlerischen Darbietungen gilt § 3 sinngemäß. 
Für Orchester in fixer Zusammensetzung gilt § 8 Abs. 3 letzter Satz sinngemäß.  

(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten nicht für  

1. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich,  

2. Veranstaltungen zur Religionsausübung,  

3. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953. Diese sind unter den 
Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes zulässig mit der Maßgabe, dass Teilnehmer eine 
den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben, wenn 
der Abstand von mindestens einem Meter gemäß § 1 Abs. 1 nicht eingehalten werden kann.  

4. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen 
Tätigkeit erforderlich sind,  

5. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien,  

6. Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen,  



7. Zusammenkünfte gemäß Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG, BGBl. 22/1974,  

8. Betretungen von Theatern, Konzertsälen und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts, die mit 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen erfolgen.  

(12) Bei Religionsausübung im Freien ist, sofern sich dies nicht ohnedies aus § 1 Abs. 1 ergibt, 
gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem 
Meter einzuhalten. Darüber hinaus hat der Veranstalter sicherzustellen, dass durch geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert wird. Bundesrecht konsolidiert  
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(13) Von Maßnahmen gegen Versammlungsteilnehmer, die gegen die Verpflichtung zum Tragen 
einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanische Schutzvorrichtung verstoßen, ist nach 
Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch 
gelindere Mittel hergestellt werden kann oder Maßnahmen nicht verhältnismäßig wären.  

Außerschulische Jugenderziehung und Jugendarbeit, betreute Ferienlager 

 

§ 10b. (1) Bei der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit oder bei betreuten 
Ferienlagern kann  

1. der Mindestabstand von einem Meter gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, und  

2. das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung 
entfallen,  

sofern seitens des Trägers ein COVID-19-Präventionskonzept erstellt und umgesetzt wird.  

(2) Dieses Präventionskonzept hat insbesondere Folgendes zu enthalten:  

1. Schulung der Betreuer,  

2. spezifische Hygienemaßnahmen,  

3. organisatorische Maßnahmen, darunter die Gliederung in Kleingruppen von maximal 20 Personen, 
wobei die Interaktion zwischen den Kleingruppen auf ein Mindestmaß reduziert wird. Zwischen den 
Gruppen darf der Abstand von einem Meter nicht unterschritten werden. Personen, die zur 
Durchführung des Ferienlagers erforderlich sind, sind in diese Höchstzahl nicht einzurechnen.  

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion.  

(3) Für gastronomische Angebote, Beherbergung sowie für Sport- und Freizeitangebote ist Abs. 1 
sinngemäß anzuwenden. 

Ausnahmen 

 

§ 11. (1) Diese Verordnung gilt nicht für 

(2a) Die Pflicht der Einhaltung eines Abstandes von einem Meter gilt nicht, wenn dies die Vornahme 
religiöser Handlungen erfordert.  


